
DAS JAHR DEINES LEBENS AUF KRONEHIT 

Die Teilnahmebedingungen 

1.) 

Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel „Das Jahr Deines Lebens“, erklärt sich der Teilnehmer mit 
diesen Teilnahmebedingungen einverstanden. 

2.) 

Die KRONEHIT Radio Betriebs GesmbH darf Namen und aufgezeichnete Äußerungen des Mitspielers 
unbegrenzt für sich und seine Werbezwecke verwenden. Der Hörer tritt alle Rechte an der 
Veröffentlichung seiner Beiträge im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel an das Programm der 
KRONEHIT Radio Betriebs GesmbH ab. 

3.) 

Innerhalb des u.a. Spielzeitraums kann jede natürliche Person ab dem 18. Lebensjahr durch eine 
einfache Anmeldung auf der sendereigenen Website www.kronehit.at an dem Gewinnspiel 
teilnehmen. Aus allen Anmeldungen wird nach Ablauf des Gewinnspiels der Gewinner gezogen und 
im Programm von KRONEHIT sowie auf kronehit.at bekannt gegeben. Mit der Teilnahme am 
Gewinnspiel ‚Das Jahr Deines Lebens‘ erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Daten durch 
die KRONEHIT Radio BetriebsGesmbH verarbeitet und an Partner weitergleitet werden. 

4.) 

Der Gewinner von „Das Jahr Deines Lebens“ erhält mit dem Gewinn folgende Leistungen: 

 ein Jahr „Miete“   
o reale Kosten, maximal jedoch EUR 800,- / Monat 

 ein Jahr „Auto“  
o Hyundai  i40 Europe in Schwarz (innen und außen)  

 116 PS Dieselmotor / inklusive Vollkasko Versicherung                                       
(Selbstbehalt bleibt beim Gewinner) 
Kilometerbeschränkung: 15.000km  
Service - sofern fällig -  
Jahresvignette 2012, Pannenset, Warnweste, Velourmatten, Winterreifen 

 ein Jahr „Tanken“  
o Tanken im Gesamtwert von EUR 1.600,- gültig für alle BP Tankstellen 

 ein Jahr „Urlaub“ 
o 2 Wochen für 2 Personen All Inclusive in der Türkei (ca. EUR 3.000,-) von RUEFA 
o 1 Woche für 2 Personen im 5* Hotel in Kitzbühel mit Halbpension (ca. EUR 2.600,-) 

von RUEFA 

 ein Jahr „Shoppen“ 
o EUR 200,- / Monat (zur Verfügung gestellt über eine Prepaid Kreditkarte von Paylife) 

 ein Jahr „Friseur“ 
o 12x All Inclusive Komplett Service bei KLIPP Friseur (Haarwäsche, Haarschnitt, 

Föhnen oder Eindrehen, sämtliche Farbbehandlungen, Haarpflegebehandlung, 
Augenstyling, Dauerwelle, ausgenommen Haarverlängerung) 

 ein Jahr „Supermarkt“ 
o 12x EUR 150,- auf einer elektronischen Gutscheinkarte von INTERSPAR – sollten die 

EUR 150,- in einem Monat nicht aufgebraucht werden, wird der Differenzbetrag ins 
nächste Monat übertragen 

 ein Jahr „Bier“ 

http://www.kronehit.at/


o 1 Jahresbedarf Hirter Bier von der Brauerei Hirt (19 Kisten á 20x 0,5 lt.) 

 

5.) 

Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden. 

6.) 

Mitarbeiter der KRONEHIT Radio Betriebs GesmbH sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. 

7.) 

Die KRONEHIT Radio Betriebs GesmbH ist bemüht, stets technisch einwandfrei zu senden und im 

Programm korrekte Aussagen zu machen. Jedoch begründen allfällige technische Fehler bzw. 

Probleme oder versehentlich falsche Aussagen der Mitarbeiter von KRONEHIT keinerlei Haftung der 

KRONEHIT Radio Betriebs GesmbH, insbesondere aber keinen Anspruch des Teilnehmers auf einen 

Gewinn. 

8.) 

Die KRONEHIT Radio Betriebs GesmbH behält sich vor, Spielteilnehmer bei Verdacht auf 

Manipulation ohne Angaben von Gründen von der Teilnahme auszuschließen. 

9.) 

Das Gewinnspiel findet vom 26. Dezember 2011 bis einschließlich 29. Januar 2012 statt. Der 
Gewinner wird dann am 30. Jänner 2012 im Programm von KRONEHIT namentlich genannt. Die 
KRONEHIT Radio Betriebs GesmbH behält sich das Recht vor, das Spiel ohne Angabe von Gründen 
vorzeitig zu beenden bzw. zu verlängern. 

10.) 

Als Gegenleistung für den Gewinn räumt der Gewinner der KRONEHIT Radio Betriebs GesmbH das 
nicht ausschließliche, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte Recht zur Sendung von Wort- und 
Bildbeiträgen auf allen der KRONEHIT Radio Betriebs GesmbH zur Verfügung stehenden Medien 
(insbesondere on air und online) ein, und zwar einschließlich der Nutzung der Rechte am Namen und 
Bild des Gewinners und einschließlich der Nutzung auf anderen über das Gewinnspiel berichtenden 
Medien.  

11.) 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


